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Regelungen der Schulwochen bis zu den Weihnachtsferien 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte, 
 
in diesem Schulbrief möchten wir auf folgende Regelungen der letzten Schulwochen vor den Weihnachts-
ferien aufmerksam machen. 
 

Präsenzunterricht 
Bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 23.12. findet Präsenzunterricht statt. Letzter Schultag ist also 
Mittwoch, der 22.12. Alle vorgesehenen Klassenarbeiten und Klausuren werden geschrieben. In absoluten 
Ausnahmefällen hat das Kultusministerium ermöglicht, dass sich einzelne Schüler*innen vom 20.12. – 
22.12. in eine selbst gewählte Quarantäne begeben. Dies ist nur durch einen schriftlichen Beurlaubungs-
antrag der Eltern bis spätestens 16.12. bei den Klassenleitungen oder den Tutor*innen in der Kursstufe 
möglich. 
 

Ablauf des letzten Schultages 
1./2. Stunde Unterricht nach Plan 
3./4. Stunde Klassenlehrer*innenstunde (Jahrgangsstufen 5-10) 
  Berufsorientierung Onlinetest in den Religions- und Ethikstunden (Kursstufe I) 
  Informationen zum Abitur und Oberstufenberatung in der Aula (Kursstufe II) 

09.45 Uhr: Weihnachtsansprache Herr Ramin (Klassen / Kurse sind über BBB zugeschaltet) 
11.05 Uhr Unterrichtsende 
11.30 Uhr Dienstbesprechung Kollegium in der Aula 
 

Pausenregelung 
Für die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe I und II gilt bis zu den Weihnachtsferien, dass die beiden 
großen Pausen auch in der Aula verbracht werden dürfen. Es gilt selbstverständlich die Maskenpflicht. Die 
Pausenregelung für die Jahrgangsstufen 5-10 bleibt unverändert: In den großen Pausen ist das Schulhaus 
grundsätzlich zu verlassen. Bei Regen erfolgt eine Durchsage, dass die Pausen in den Klassenzimmern zu 
verbringen ist. 
 

Testnachweis in den Weihnachtsferien 
In den Weihnachtsferien brauchen Schüler*innen bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres zum Besuch von 
Einrichtungen einen aktuellen Testnachweis. Der Schülerausweis zählt in dieser Zeit nicht. 
 
Herzliche Grüße 
 
Andreas Ramin  Petra Rüdebusch 
Schulleiter   stv. Schulleiterin 
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